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diagnostisches Vorgehen nicht exakt diagnostizieren. Insbesondere bei Fällen, bei denen 

Gefahr im Verzuge liegt (Formulierung gemäss Art. 397b Abs. 2 ZGB; wobei Selbst-

und Fremdgefährdung darunter fällt), ist es zulässig, den fürsorgerischen Freiheitsentzug 

auch dann anzuordnen, wenn hinsichtlich des Vorliegens eines Schwächezustandes le-

diglich eine Verdachtsdiagnose besteht (vgl, auch VGE 827/02 v. 9. August 2002 E. 
3c/ee S. 10; EGV-SZ 2002 Nr. 14 S. 147f). Die fürsorgerische Freiheitsentziehung ist 

sehr häufig - so auch vorliegend - Krisenintervention, welche naturgemäss eine zeitin­

tensive medizinische Exploration ausschliesst. Vorliegend kommt hinzu, dass sich der 

Beschwerdeführer durch das Verbarrikadieren in der Alten Brauerei einer direJkten am-

buJanteiiJi^ejdk^jjii^^ der gerichtlichen Anhörung er­

klärte der Beschwerdeführer u.a., sein Gesundheitszustand und seine Fitness habe unter 

dem langen "Belagerungszustand" im kalten Hause gelitten. Sehr wohl ist (bzw. war im 

Zeitpunkt vor bzw. bei der Einweisung) zu vermuten, dass von dieser Beeinträchtigung 

auch der psychische Zustand mitbetroffen war, wodurch die Gefahr von Kurzschlussre­

aktionen erhöht wurde. 

Weiter ist zu beachten, dass die Behauptung des Beschwerdeführers, seine Suizid­

ankündigungen im Internet seien nur quasi ein nicht ernstzunehmendes journalistisches 

Stilmittel, auch dadurch klar widerlegt worden ist, dass die Polizei bei der Räumung 

einen bereitgelegten geladenen Revolver (357 Magnum, Smith & Wesson), eine 

 sowie ein grosses Munitionslager gefunden hat (vgl. Po­

lizeirapport N. Schelbert S. 1/2; Fotodokumentation Bilder 10 und 19). Sein Einwand, 

die geladene Pistole sei nicht entfettet gewesen, verfängt nicht; denn Fettschüsse können 

genauso tödlich sein wie Schüsse aus einer entfetteten Waffe. Wäre die Suiziddrohung 

nur ein journalistischer Einfall gewesen, hätte es dieser Vorbereitungshandlungen nicht 

bedurft. 

Weite^JsL_auchijestzuJialten, dass sich aus der Entstehungsgeschichte von Artv 

397a ff. ZGB ergibt, dass die Einweisung in eine KliniK zum Zweck eine?medizinisch-

psydnalrjschenjjntersuchung/ Diagnosestellung und Begutachtung zulässig ist (vglJFh. 

Geiser, BA^Kommentar, N. 16 zuArt. 397a ZGB mit Hinweisen; Spirig, ZH-Kommentar, N. 

114ff. zu Art. 397a ZGB; VGE 818/04;820/04yJ7JF^bruar2004_E. 4.2), sofern^irtbegrün^ 

Sinne einer Verdachtsdiagnose besteht, was hier der Fall war. ^AjuSaagsYSid^cht 

Zurückzuweisen sind auch die beschwerdeführerischen Einwendungen, wonach 

der beigezogene Bezirksarzt als Handchirurg nicht über die erforderliche Kompetenz 

verfügt habe, um den FFE anzuordnen bzw. dabei im Sinne von Art. 397e Ziff. 5 ZGB 

mitzuwirken. Zu beadMer^js^^JoelMS^S^} Verzuge von Gesetzes wegen jeder zur 

Sgjb^ndjgej3--5erm^sau^ Arzt_befugt ist, die fürsorgerische Freiheits-

entziehtuig anzuordnen (§36b Abjs. 1EGZGB) und dass demzufolgea^chjederzur selb-

stän^u^nJB£ftifsausühung zugelassene Arzt im Sinne von Art. 397e Ziff. 5 bei einer 

Einweisung durch die VormundschaftsBehörde mitwirken darf. Im Übrigen ist es akten-
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kundig, dass sich der hier beigezogene BezirksarztjchcjjJangejwjlCTjEJ!^ ü>—. 

tenMvjJwkJejQiJBegc^wer^eföhrer beschäftu^tji^vgkdie Schreiben vom_^l^_Januar__^, 

{eitejJ;§t4U5JilQSt2uhaI<em_^a5s die Einweisung in die Psychiatrische Kli­

nik unter dem Aspekt des Verhältnismässigkeitsprinzips durchaus angemessen war. Eine 

jßdereJaesseiLgeeigriete Massnahine_wa ĵrj3_djiQiaUgien Zeitpunkt nicht in Sicht, zumgl_ 

der Beschwerdeführer - wie er bei der Anhörung selber spontan sagte - vor dem Auf­

enthalt in der Klinik Oberwil gegenüber der Psychiatrie im Allgemeinen und den Psy­

chiatrischen Kliniken im Besonderen mit Vorurteüen ̂ behaftet war, 

. , / " / /-<- X -
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Voraussetzungen für die Anordnung 

der fürsorgerischen Freiheitsentziehung im Zeitpunkt der Anordnung (9. März 2005) 

erfüllt waren. Soweit sich die Beschwerden des Beschwerdeführers dagegen richten, 

sind sie unbegründet und abzuweisen. 

6. Das Verwaltungsgericht erhebt bei Beschwerdeentscheiden betr. die fürsor­

gerische Freiheitsentziehung in der Regel keine Verfahrenskosten. Hievon ist auch vor­

liegend nicht abzuweichen. 

Hingegen hat der nicht anwaltschaftlich vertretene Beschwerdeführer keinen An­

spruch auf Zusprechung einer Prozessentschädigung. 

7. Die Gutheissung der Beschwerde für den Zeitpunkt der gerichtlichen Beur­

teilung besagt, dass der fürsorgerische Freiheitsentzug mit der Entscheidzustellung auf­

gehoben ist. Dies bedeutet, dass der Beschwerdeführer nicht länger gegen seinen Willen 

,in der Klinik zurückbehalten werden darf. Allerdings ist es dem Beschwerdeführer un­

benommen, sofern er dies will und (kumulativ) die Klinikleitung diesem Vorgehen zu-

stimmt, dass er den Aufenthalt in der Klinik noch einige Tage auf freiwilliger Basis ver­

längert, sofern ein Obdach nach dem Klinikaustritt zur Zeit noch nicht zur Verfügung 

stehen sollte. 

s -O 

Das Verwaltungsgericht erkennt: 

ursbeeler
Textfeld
Die Vorbehalte gegenüber Psychiatrischen Kliniken wurden durch das Gesehene zur Gewissheit!!! 

ursbeeler
Beschriftung
Hier nimmt das Schwyzer Verwaltungsgericht einmal mehr seine Funktion als politisches Verwaltungs-SCHUTZgericht wahr. Das Urteil hätte auch anders ausfallen können: 100% rechtswideriger Freiheits-entzug! Doch in diesem Fall wäre automatisch die Frage der Staatshaftung im Raum gestanden. Und Urs Beeler eine finanzielle Entschädigung für das erlittene Unrecht zahlen - so etwas geht im Kanton Schwyz schon rein politisch nicht! 
Also spricht man "Recht" zugunsten einer verlogenen, heuchlerischen, mafiosen Schwyzer Vormund-schaftsbehörde und eines korrupten Schwyzer Bezirksarztes, der letzgenannten Behörde massge-schneiderte Verdachtdiagnosen liefert, ohne den "Patienten" überhaupt zu kennen!
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1. Die Beschwerden werden insoweit abgewiesen, als festgestellt wird, dass die 

Einweisungsverfügungen in die Psychiatrische Klinik Oberwil vom 18. Februar 2005 

und vom 9. März 2005 zu Recht getroffen worden sind. 

2. Die Beschwerden werden insoweit gutgeheissen, als festgestellt wird, dass 

die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung des fürsorgerischen Freiheitsentzuges im 

Zeitpunkt der Beschwerdebeurteilung nicht mehr erfüllt sind. Somit werden die Einwei-

sungsverfügungen aufgehoben (ex nunc). 
:AA. 

3. Der Beschwerdeführer wird angewiesen, den SPD, Goldau, zu konsultieren 

und dort Termin(e) zu vereinbaren, damit die in der Psychiatrischen Klinik Oberwil be­

gonnene Exploration abgeschlossen werden kann. a 
4. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. 

5. Es wird dem Beschwerdeführer keine Prozessentschädigung zugesprochen. 

6. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung des begründe­

ten Entscheids Berufung eingereicht werden. Die Berufung ist beim Verwaltungsgericht 

des Kantons Schwyz, Kollegiumstrasse 28, Postfach 2266, 6431 Schwyz, zuhanden des 

Schweizerischen Bundesgerichtes einzureichen. 

6. Zustellung an: 

den Beschwerdeführer (A) 

die Vorinstanzen Ziff. 1 und 2 (A) 

die Ärztliche Leitung der Psychiatrischen Klinik Oberwil (A) 

Dr. med. Erich Nauer, Schwyz (Hausarzt von Urs Beeler, A) 

und den Sozialpsychiatrischen Dienst des Kantons Schwyz (SPD), Rigistr. 11. 

6410 Goldau (unter Hinweis auf Erw. 3.3 in fine und Disp. Ziff. 3) 

/ 

Versand: 24. März 2005 

Im Namen des Verwaltungsgerichts: 

Der Präsident: 

Der Gerichtsschreiber: 

dJU-jL 

ursbeeler
Textfeld
In einer Gesellschaft, wo Geld das Wichtigste ist, darf man den finanziellen Faktor ebenfalls nicht vernachlässigen. Mittels FFEs können Schwyzer Fürsorgebehörden zu Lasten der Krankenkassen Sozialhilfe-Ausgaben einsparen. Die Psychiatrische Heil- und Pflegeanstalt Oberwil ihrerseits weist ganz bestimmt keinen Eingewiesenen mit noch so fingierter Verdachtsdiagnose ab, denn JEDER unfreiwillige "Hotelgast" bringt der Klinik Geld. Vormundschaftsbehörden entledigen sich so unerwünschter Menschen, kassieren Sitzungsgelder, der Bezirksarzt kassiert, die Polizei kassiert für die Transportkosten etc.

ursbeeler
Beschriftung
Die mafiose Schwyzer Vormundschafts-behörde sprach sich DAGEGEN aus!
Siehe ihre Vernehmlassung vom 16. März 2005!

ursbeeler
Textfeld
Ein politischer Entscheid: "Wir wollen es so! Dann ist es so!"

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Alibi-Uebungen, mit denen sich das System künstlich beschäftigt.




